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Empfehlung 
für das Führen von Ausbildungsnachweisen 
 
 

1. Auszubildende müssen während ihrer Ausbildung einen schriftlichen Ausbil-
dungsnachweis führen, sofern die Ausbildungsordnung dies vorschreibt. 

 
2. Der ordnungsgemäß geführte Ausbildungsnachweis ist gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 

2 BBiG Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung. 
 

3. Das Führen des Ausbildungsnachweises dient folgenden Zielen: 
 

• Auszubildende sollen zur Reflexion über die Inhalte und den Verlauf ih-
rer Ausbildung angehalten werden. 

• Der zeitliche und sachliche Ablauf der Ausbildung im Betrieb und in der 
Berufsschule soll für alle Beteiligten – Auszubildende, Ausbildungsstät-
te, Berufsschule, gesetzlicher Vertreter und IHK – in einfacher Form 
nachvollziehbar und nachweisbar gemacht werden. 

• Sofern die Ausbildungsordnung oder eine Regelung der IHK vorsieht, 
dass der Ausbildungsnachweis zur mündlichen Prüfung mitgebracht 
werden muss, ist er dem Prüfungsausschuss vorzulegen. Der Ausbil-
dungsnachweis wird im Rahmen der Zwischen- und Abschlussprüfun-
gen nicht bewertet. 

 
4. Für das Anfertigen der Ausbildungsnachweise gelten folgende Mindestanforde-

rungen: 
• Die Ausbildungsnachweise sind mindestens monatlich schriftlich zu füh-

ren (Umfang: ca. 1 DIN A 4-Seite für eine Woche). 
• Jedes Blatt des Ausbildungsnachweises ist mit dem Namen des/der 

Auszubildenden, dem Ausbildungsjahr und dem Berichtszeitraum zu 
versehen. 

• Die Ausbildungsnachweise müssen mindestens stichwortartig den Inhalt 
der betrieblichen Ausbildung wiedergeben. Dabei sind betriebliche Tä-
tigkeiten einerseits sowie Unterweisungen, betrieblicher Unterricht und 
sonstige Schulungen andererseits zu dokumentieren. 

• In die Ausbildungsnachweise müssen darüber hinaus die Themen des 
Berufsschulunterrichts aufgenommen werden. 

• Die ungefähre zeitliche Dauer der Tätigkeiten muss aus dem Ausbil-
dungsnachweis hervorgehen. 

 
5. Auszubildenden ist Gelegenheit zu geben, die Ausbildungsnachweise während 

der Ausbildungszeit im Betrieb zu führen. Die erforderlichen Nachweishefte, 
Formblätter o. ä. werden den Auszubildenden kostenlos von den Ausbildenden 
zur Verfügung gestellt (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 BBiG). 

 
 

 

Geschäftsbereich 
Aus- und Weiterbildung 
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6. Ausbildende oder Ausbilder/innen prüfen die Eintragungen in den Ausbildungs-
nachweisen mindestens monatlich (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 BBiG). Sie bestätigen die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragungen mit Datum und Unterschrift. 
Sie tragen dafür Sorge, dass die Berufsschule und bei minderjährigen Auszu-
bildenden aus ein/e gesetzliche/r Vertreter/in in angemessenen Zeitabständen 
von den Ausbildungsnachweisen Kenntnis erhalten und sie unterschriftlich bes-
tätigen können. 

 
7. Diese Regelungen gelten für Umschüler entsprechend. 

 
 
 


